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ALLGEMEINE EINKAUFSBEDINGUNGEN


der Gesellschaft OSTROJ a.s. (VNP)

abgeschlossen zwischen den Beteiligten nach § 273 und nachfolgenden 

des Handelsgesetzbuchs:

Art. 1. Beteiligte

	Käufer:
	Bezeichnung
	OSTROJ, a.s.

	
	Sitz
	Tesinska 1586/66,  Opava 746 41, 

Tschechische Republik

	
	Vertreten durch
	Dipl.Ing. Sarka Piskorova, Direktor der Division Einkauf

	
	IdNr.
	45193681

	
	StIdNr.
	CZ45193681


Eingetragen im Handelsregister beim Bezirksgericht in Ostrava, Abschnitt B, Einlage  349

Weiter nur Käufer

	Verkäufer:
	Bezeichnung
	

	
	Sitz
	

	
	Vertreten durch
	

	
	IdNr.
	

	
	Ust.Id.Nr.
	


Eingetragen im Handelsregister beim ………

Weiter nur Verkäufer

Alle Rechte und Pflichten, die aus diesen Bedingungen hervorgehen, richten sich nach dem Gesetz Nr. 513/1991 Slg., Handelsgesetzbuch der Tschechischen Republik, in gültiger Verlautbarung und der Rechtsordnung, die in der Tschechischen Republik gültig ist. Im Fall von Widersprüchen zwischen der Verlautbarung der Bestellung und VNP haben die in der Bestellung festgelegten Festlegungen den Vorrang.  
Art. 2. Vertragsgegenstand

1. Der Gegenstand dieses Vertrags ist die Festlegung der Einkaufsbedingungen für den Kaufvertrag zwischen dem Verkäufer und dem Käufer für Waren, die in den konkreten schriftlichen Bestellungen  des Käufers spezifiziert sind (weiter nur Bestellung), und mit Fax oder Post übersendet werden. 

2. Der Verkäufer bestätigt jede Bestellung, inkl.  Kaufgegenstand, Preis, Termin und Ablieferungsort – durch Post, eventuell durch Fax. Der Käufer ist mit der Bestellung für die Zeit von 10 Arbeitstagen ab dem Tag der Absendung der Bestellung an den Verkäufer gebunden. Die Nachträge und Änderungen sind nur in schriftlicher Form nach Abstimmung durch beide Vertragsparteien gültig. Durch die rechtzeitige Bestätigung der Bestellung wird der Kaufvertrag abgeschlossen und diese Einkaufsbedingungen werden unmittelbarer Bestandteil des abgeschlossenen Kaufvertrags. 

3. Durch die Bestätigung der Bestellung verpflichtet sich der Verkäufer, dem Käufer die mobilen Sachen (weiter nur Waren) zu liefern, die einzeln oder nach Menge und Art bestimmt, in der Bestellung spezifiziert wurden.    Gleichzeitig verpflichtet sich der Verkäufer, das Eigentumsrecht an der in der Bestellung spezifizierten Ware an den Käufer zu übertragen und der Käufer verpflichtet sich, dass dem Verkäufer den Kaufpreis, der in der Bestellung bestimmt wurde, zu zahlen. 
Art. 3. Lieferbedingungen

1. Die Lieferungen der vertraglich vereinbarten Ware an den Bestimmungsort, der in den einzelnen Bestellungen des Käufers präzisiert wird, sichert der Verkäufer lt. CPT Opava INCOTERMS 2000. Für den Fall, dass in der Bestellung des Käufers der Bestimmungsort fehlen wird, ist dieser Ort OSTROJ a.s., Tesinska 1586/66,  Opava.

2. Die Ware wird in der, in der Bestellung geforderten Qualität geliefert und weiter nach den entsprechenden allgemein geltenden verpflichtenden Vorschriften, technischen Normen und Sicherheitsfestlegungen, die in  ČR und  EU gültig sind, in den vereinbarten Terminen, soweit beide Parteien es nicht anders vereinbaren. 

3. Der Verkäufer ist verpflichtet, die Ware zu verpacken, zu sichern und sie für den Transport nach der für die geforderte Ware  üblichen Weise zu behandeln. 

4. Der Verkäufer übergibt zusammen mit der Ware alle Unterlagen und die Dokumentation, die zur Abnahme und zur ordentlichen Nutzung der Ware notwendig sind, die ihrem Charakter und Zweck entsprechen, die mit diesen Bedingungen, der Bestellung des Käufers, den allgemein verpflichtenden Vorschriften und den in der CR und EU geltenden technischen Normen (es handelt sich zum Beispiel um Anleitungen, Manuale – Bedienungshandbücher, Konformitätserklärungen des Erzeugnisses mit den technischen Vorschriften oder die Zertifikate über die herausgegebene Erklärung u. ä.) vorgeschrieben sind.

5. Das Dokument für die Warenabnahme ist die Unterschrift der berechtigten Person des Käufers auf dem Lieferschein oder dem Übernahmeschein. 

6. Soweit in der Bestellung als Liefertermin eine Woche angeführt ist, wird als Erfüllung des Liefertermins die Lieferung im Verlauf der ganzen Woche, spätestens jedoch am letzten Arbeitstag der angeführten Woche bis 14 Uhr angesehen. 

7. Das Eigentumsrecht an der Ware geht an den Käufer mit dem Tag seiner Unterschrift auf dem Lieferschein oder auf dem Übernahmeschein über, mit diesem Augenblick geht gleichfalls die Schadensgefahr an der Ware an den Käufer über. 

Art. 4. Zahlungsbedingungen und Fakturierung

1. Der Käufer zahlt dem Verkäufer den vereinbarten Kaufpreis aufgrund der Rechnung, die alle Erfordernisse des Steuerbelegs enthalten muss. Der Verkäufer ist berechtigt, die vertraglich vereinbarte Ware nach ihrer Lieferung an den vereinbarten Bestimmungsort in Rechnung zu stellen. Die Rechnung muss in zweifacher Ausfertigung an den Käufer übersandt werden. 

2. Die Zahlungen werden auf das auf der Rechnung angeführte Bankkonto des Verkäufers durchgeführt. 

3. Die Rechnung muss diese Erfordernisse enthalten:

· Bezeichnung und Sitz der berechtigten und verpflichtenden Person, d.h. des Verkäufers und des Käufers 

· Angabe über die Eintragung in das Handelsregister inkl. des Aktenzeichens 

· Id.Nr. und St.Id.Nr. des Verkäufers und Käufers

· Bankverbindung des Verkäufers 

· Bestellnummer des Käufers

· Rechnungsnummer

· Erfüllungsgegenstand und seine präzise Spezifikation 

· Rechnungsausstellungsdatum, Fälligkeitsdatum und Datum der Realisierung der steuerpflichtigen Erfüllung 

· Den in Rechnung gestellten Betrag ohne Steuer, Steuersatz, Steuer, Gesamtbetrag inkl. Steuer 

· Stempel und Unterschrift der berechtigten Person des Verkäufers zur Ausstellung des Steuer- und

       Rechnungsbelegs
· Warenursprungserklärung  

· Sonstige Erfordernisse lt. Gesetz Nr. 235/2004 Slg., über die Mehrwertsteuer in gültiger Verlautbarung 

4. Die Rechnung ist fällig in den nächsten Zahlungstermin des Käufers nach dem Ablauf von 60 Tage ab Rechnungsdatum bei der Einhaltung der Bedingung, dass der Verkäufer gibt die Rechnung dem Käufer am spätestens in 5 Arbeitstage nach dem Rechnungsdatum ab. Im Fall der Verzögerung des Verkäufers mit Rechnungseingang rechnet sich die Frist von 60 Tagen ab wirklichen Rechnungseingang dem Käufer.    
Die Fälligkeitstermine des Käufers sind zu den 10. und 25. Kalendertagen eines Monats, wenn Fälligkeitstermin auf Sonnabend, Sonntag oder Feiertag fällt, ist in der Übereinstimmung mit § 122 des Bürgerlichen Gesetzbuch Zahlungstermin der nächste Arbeitstag.  
5. Die Verbindlichkeit ist mit dem Tag der Absendung der Zahlung aus dem Konto des Käufers erfüllt. 

6. Der Käufer kann den Steuerbeleg bis zum Fälligkeitsdatum an den Verkäufer zurückgeben, ohne dass er in  mit der Bezahlung des Kaufpreises im Verzug kommt, wenn:  

· unrichtige Angaben enthält 

· unrichtige Erfordernisse lt. Art. 4 Punkt 3 enthält

· im Steuerbeleg einige der vorgeschriebenen Erfordernisse lt. Art. 4 Punkt 3 fehlen 

· die Unterlagen lt. Art. 3 Punkt 4 fehlen oder wenn anders defekte Ware geliefert wurde. 

 Die Fälligkeitsfrist von 60 Tage lt. Art. 4 Punkt 4 beginnt dem Käufer erst nach der Zustellung der korrigierten Rechnung zu laufen an.
Čl. 5 Vertragssanktionen

1.Im Fall des Verzugs des Verkäufers mit der Lieferung der vereinbarten Ware oder ihres Teils, ist der Verkäufer verpflichtet, auf Aufforderung des Käufers die Vertragsgebühr in Höhe von 0,04% vom Kaufpreis der nicht rechtzeitig gelieferten Ware für jeden Verzugstag zu zahlen. Bei Lieferverzug der Ware länger als 7 Tage zahlt der Verkäufer nach Aufforderung durch den Käufer außerdem eine weitere einmalige Vertragsstrafe in Höhe von  10% des Kaufpreises der nicht gelieferten Ware.  

2. Im Fall des Verzugs des Käufers bei der Zahlung des Kaufpreises ist der Verkäufer berechtigt, dem Käufer Verzugszinsen in Höhe von 0,04% von dem geschuldeten Betrag für jeden Verzugstag in Rechnung zu stellen. 

3. Im Fall des Verzugs des Verkäufers mit der Lieferung der Dokumente lt. Art. 3, Punkt 4 bezahlt der Verkäufer nach Aufforderung durch den Käufer eine Vertragsgebühr in Höhe: 

- beim Verzug der Lieferung der Dokumente bis 3 Tage 5 % vom Kaufpreis der Ware, bei der der Verkäufer in Verzug mit der Lieferung der Dokumente ist 

- beim Verzug der Lieferung der Dokumente länger als 3 Tage außerdem 10 % vom Kaufpreis der Ware, bei der der Verkäufer in Verzug mit der Lieferung der Dokumente ist 

4. Für den Fall der Verletzung der Pflicht, die Ware ohne Mängel zu liefern, das betrifft insbesondere die Pflicht, die vereinbarte Ware in der vereinbarten Menge, Qualität, Ausführung und ohne Rechtsmängel zu liefern, wird eine Vertragsstrafe in Höhe von 5% vom Kaufpreis der defekten Ware vereinbart, die der Verkäufer auf Aufforderung des Käufers verpflichtet ist zu ersetzen. 

5. Der Anspruch des Käufers auf Schadenersatz, der durch die Verletzung der Pflichten hervorgerufen wird, auf die sich die Vertragsstrafe bezieht, ist damit nicht betroffen, wobei die Vertragsstrafe nicht in den Schadenersatz eingerechnet wird. 

6. Die Teilnehmer haben vereinbart, dass sie im Sinne von § 345 des Handelsgesetzbuchs als wesentliche Verletzung der Vertragsbedingungen folgendes ansehen:

- den Verzug bei der Lieferung der vereinbarten Ware oder ihres Teils oder den Verzug bei der Lieferung der Dokumente lt. Art. 3, Punkt 4 länger als 7  Tage 

- die Lieferung mangelhafter Ware im Sinne von § 422 des Handelsgesetzbuchs 

- die Nichteinhaltung des Vertragspreises 

- die nicht rechtzeitige Erledigung der Reklamation der gelieferten Ware in Übereinstimmung mit Art. 6, Punkt 8.  

Die Pflicht des Käufers ist es, den Verkäufer  über diese Tatsachen rechtzeitig zu informieren. Im Fall einer wesentlichen Verletzung der Vertragsbedingungen ist der Käufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. 

7. Die Teilnehmer schließen hiermit im Sinn des § 525 Absatz 2 Bürgerlich Gesetzbuch die Vereinbarung über das Verbot der Abtretung der Forderung aus den gegenseitigen Geschäftsbeziehungen ab. Außerdem haben die Teilnehmer vereinbart, dass diese Forderungen nicht ohne Zustimmung der verpflichteten Partei (des Schuldners)  verpfändet oder anderweitig mit Rechten 3. Personen belastet werden können. Für den Fall der Verletzung dieser Verpflichtungen ist der Teilnehmer, der die Verpflichtung verletzt hat, verpflichtet, dem anderen Teilnehmer eine Vertragsstrafe in Höhe von 30% des Nominalwerts der abgetretenen, verpfändeten oder anderweitig belasteten Forderungen zu erstatten. 

Čl. 6 Garantie für Qualität und Schadenshaftung

1. Soweit der Verkäufer oder Hersteller keine längere Garantie gewährleistet, gewährleistet der Verkäufer für die Qualität der gelieferten Ware eine Garantie in der Länge von 24 Monaten (auch nur "Garantiezeit"). Die Garantiezeit beginnt mit dem Tag, der dem Tag nach der Unterzeichnung des Lieferscheins oder des Übergabescheins folgt, zu laufen. Der Verkäufer haftet gleichfalls für Mängel, die im Verlauf der Garantiezeit an der Ware entstanden. 

2. Der Verkäufer haftet für Schaden, der durch das defekte Erzeugnis (durch die Ware) im Sinn der gültigen Rechtsregeln verursacht wurde. Der Käufer behält sich das Recht zur Inanspruchnahme des Ersatzes des entstandenen Schadens vor.

3. Die Reklamationen, die die Differenz in der gelieferten Warenmenge gegenüber der in den Begleitpapieren angeführten Menge betreffen, muss der Käufer innerhalb von 10 Arbeitstagen ab der Lieferübernahme in Anspruch nehmen. 

4. Die Reklamationsrechte aus der Verantwortung für verdeckte Mängel können vom Käufer beim Verkäufer bis zu 24 Monaten ab der Warenlieferung in Anspruch genommen werden. 

5. Soweit dem Käufer nachweisbare Kosten als Folge einer defekten Lieferung entstehen, ist der Käufer berechtigt vom Verkäufer die Erstattung der nachweisbaren Kosten zu fordern. 

6. Bis zur Zeit der Erledigung der Schadensansprüche kann der Käufer die Zahlung des Kaufpreises für die Warenlieferung stillsetzen, ohne dass er damit in Verzug bei der Zahlung des Kaufpreises kommt. 

7. Der Verkäufer ist verpflichtet, auf die Reklamation unverzüglich in schriftlicher Form zu reagieren, spätestens jedoch bis zu 7 Tagen ab Zustellung der Reklamation. 

8. Der Verkäufer ist verpflichtet, die Reklamation bis zu 30 Tagen ab Zustellung der Reklamation zu erledigen.  Für den Fall, dass es in der geforderten Frist nicht möglich ist, die notwendigen Unterlagen für die Erledigung der Reklamation zu sichern, fordert er den Käufer schriftlich um die Verlängerung der Frist für die Erledigung der Reklamation auf. 

9. Für den Fall der Nichteinhaltung der Frist zur Erledigung der Reklamation lt. Art. 6, Punkt 8 ist der Verkäufer nach Aufforderung des Käufer verpflichtet, eine Vertragsstrafe in Höhe von 10% vom Kaufpreis der reklamierten Ware zu erstatten. 

10. Entsteht ein  Streit über die Berechtigung der Reklamation, sichert der Käufer ein Gutachten von einem unabhängigen Gerichtsgutachter, mit dem festgelegt wird, ob es sich um einen Mangel während der Garantiezeit handelt oder nicht.  Wenn das Gutachten des Begutachters konstatiert, dass es ein Garantiemangel ist, erstattet der Verkäufer die Kosten für die Ausarbeitung des Fachgutachtens, im umgekehrten Fall trägt der Käufer diese Kosten. Die Äußerung des Begutachters ist für beide verpflichtend und sie verpflichten sich, nach den Schlussfolgerungen des Fachgutachtens vorzugehen. 

Art.7. Allgemeine Bestimmungen

1. Der Verkäufer erklärt, dass die Ware nicht durch Rechte einer dritten Person belastet ist. 

2. Alle Bestellungen des Käufers und alle damit zusammenhängenden Geschäfts- und technischen Einzelheiten muss der Verkäufer als Geschäftsgeheimnis betrachten. Auf die Geschäftsverbindung mit dem Käufer darf der Verkäufer nur dann hinweisen, wenn der Käufer sein Einverständnis damit erteilt. 

3. Die allgemeinen Einkaufsbedingungen werden für Lieferungen von Waren ab 1.1.2009 abgeschlossen und werden vorrangig im Fall eines Widerspruchs zu den Geschäftsbedingungen des Verkäufers angewendet. 

Art.8. Schlussbestimmungen

1. Diese Bedingungen schließen die Möglichkeit einer anderen Regelung der Vertragsbeziehungen, und zwar durch schriftliche Abstimmung der Teilnehmer dieser Einkaufsbedingungen, nicht aus. 

2. Alle Widersprüche, die aus den vorgelegten Bedingungen hervorgehen oder sich auf diese Bedingungen beziehen, bzw. ihre Nichterfüllung, Verletzung oder Ungültigkeit, werden vor allem durch eine gegenseitige Vereinbarung zur Zufriedenheit beider Parteien gelöst und erst dann mittels des zuständigen Gerichts. 
3. Die Rechtsbeziehungen, die mit diesen Allgemeinen Einkaufsbedingungen nicht geregelt werden, richten sich nach den zuständigen Festlegungen des Gesetzes Nr. 513/1991 Slg., Handelsgesetzbuch Tschechischer Republik in gültiger Verlautbarung. 

 In Opava, am  5. 2. 2009
               Stempel und Unterschrift des Käufers:                       Stempel und Unterschrift des Verkäufers:

                       Dipl.Ing. Šárka Piskořová

                    Direktor der Division Einkauf
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